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Handbuch des Bauverfahrensrechts. Hrsg. von Wolfgang
VoA und Thomas Manteufel. - Köln, Werne^Yerlag, /U18.
Xffl, 331 S, ISBN 978-3-8041-5284-7, geh, 89 Euro.

Die anzuzeigende Neuerscheinung haft es sich zur Aufgabe ge^-
maAtrd ieTe'sonderen verfahrensrechdichen Anfordemngen

dTrzxusteUen, die"da7materieUe Baurecht überlagern. Vor diesem -

sieht sich das Werk weder als Kommentar,
möchtec'es'die-"höchstrichterliche Rechtsprechung bewerten od(
m "ihren letzten Verästelungen darstellen; Viekneh^steüt eine

<don im Vordergrund mit dem Ziel, Wege durc)
denöDschungel zu bahnen. Spezielles Anliegen der Autoren^st
es7dem mit"baurechdichen Fragestellungen weniger vertrauten
Praktiker'smnvoUe und praktisch erprobte Vorgehensweisenzu
erläutern, FaÜen vor Augen zu führen sowie be; derFeh^ver^-
meidun'gzu helfen. Die Leser sind ausdrücklich aufgdordert^an
deFverfeinerung des Konzepts mitzuarbeiten, indem eigene
Erfahrungen und Ratschläge mitgeteilt werden, die in eine
Folgeauflage einfließen können.
Der Inhalt des Werks gliedert sich in fünf Kapitel (Besmderhei-
ten des~Bauprozess-FaUmanagements, ^Sichernde M
imStodium~TOr-der Hauptsacheklage, Das gerichtliche Haupt-
s7chwerfahren, Rechtsmittel, Vollstreckungsrechtliche Beson-
derheit en''des~Bauprozesses). 'Dabei richten die Autoren

BUcTmcht'nurauf die anwaltliche Perspektive^ sondern
aufdie"'nchte7liche Sicht. Besonders haftungsträchägeProble-
me, wie beispielsweise die Verjährung werden ausführüch_dar-

stelk Auch'Spezialfrageii wie die Verjährung ̂ bei akzessori-
s'chen Rechten oder innerhalb von Gesamtschuldnerveräaltms-
sen'kommen nicht zu kurz. Viele^praktische Hinweise rundeD
dTeÄusfuhrungea ab bis hin zu solch simivoüen ̂ aber leidere
derPraas-kaum anzutreffenden - Details, dass :
Skizzen oder Fotos in einen Schriftsatz einarbeiten mögen,^m
den "Beteiligten das Aufsuchen der Anlagen m den reg
^mfangreTchen Akten zu ersparen und die Lesbarkeit des Textes
zu erhöhen.

Das Werk wkd seinem Anspruch in vorzügücher Weise gerecht.
Es"kann"]edem Juristen, der sich mit baurechtUchen und^bau-

;ien"Fragestellungen zu beschäftigen ̂ hat, ^ einschrän-
^uagslos empfohfen werden. Der ̂ r/ass^erinnertsicfanc
gut^aseme~ersten Gehversuche im privaten Baurecht_mitsemen
^felßltigea prozessualen Besonderheiten sowie den strategi-
sehen md" taktischen Notwendigkeiten, die in der Au
nicht wrmitteit werden. Hier schließt das Werk eine nicht mbe-

deutendeTücke und der Verfasser würde sich wimschen, dasses
sc~hon"voi'~cTrca'20 Jahren erschienen wäre. AbuauA^
erfahrene Praktiker kann von einer "Auffrischung" .der ürund-
lagen nur profitieren. Übeilegenswert wäre für eine Folge^ut-
ia^e, 'das~Buch-um einen Datenträger mjt den wichtigster FM-
molaren zu ergänzen. Dies könnte die Zielrichtung des^Buchs,
.

vor allem Anfängern eineii unkomplizierten Einstieg m die Ma-
tene'~'zu--erlauben, unterstützen. Im Übrigen bleibt nur^ dei
Wunsch, dass dem Werk Erfolg beschiedensem möge und dii
Aufforderung der Autoren an die Leserschaft, ^ Anregungen mit-
zuteilen, um das Buch weiterzuentwickeln, Gehör findet.

Fachanwalt für Vergaberecht und Fachanwalt
fürBau-undArchitektenrechtDr. Tobias Hansel, Dresden

Kommentar zum Vergaberecht. Vergaberechdiclie Vorschrif-
"ten'd'es'GWB. Hrsg. 'von/fl» Byok und Wolfgang^aeger. ^ -
faankfort a. M, D'eutscher Fachverlag, 4. Aufl. 2018. ^Reclit,
WrtTchaftrS teueni7l856S, ISBN 978-3-8005-1662-9, geb.,

229 Euro.

Als der "Byok/Jaeger" im Jahre 2000 in l. Auflage als einer d^r
ersten Kommentare zum Vergaberecht erschien, .
absehbar, mit welcher Dynamik sie

biet etablieren würde. Herausgeber ^ und Autoren des
~"Byok7]aeger" haben diese Entwicklung antizipi ert, jme^s^
d^'W'^Ton Anfang an mit einem hohen inlialtlichen Tiefgang
^eestattet'habenTs'eitdem hat sich der Kommentar als eines
dCT"tS'tandardwerke zum Vergaberecht^ etabliert und ist em ün^
mer weder gerne zu Rate gezogenes Mittel bei der Bewältigung
vergaberechtlicher Probleme geworden.
Es ist erfreulich, dass auch die nun vorliegende 4. Auflage dem-
sähst gesetzten hohen Standard wieder vollauf gerecht wird.
Die'umfängliche Verjüngung des Teams der Autormnen^i
Autoren hat der Qualität der Kommeaüerungen ̂ganz sicner
kernen Abbruch getan. Die Zusammensetzungdes Autorenkrei-
seTberücksichügt weiterhin in ausgewogener Weis^erenommie^
te"Hoc1ischullehrer, Richter der Obergerichte^ Vertreter

Behörden sowie die Rechtsanwaltschaft. In Anbetracht
durchgehend hohen Niveaus fälliges naturgemäß schwer, emzel-

ne Kommentierungen hervorzuheben.

sei nur auf die weit ausgreifende systematische
EmShruag-durch Dietlein und Fandrey^ (Elnleitun§ A)', di^s0^
wohI"die~Entwicklung des Vergaberechts beschreibt
eme"kurzeDarsteUung"des Vergaberechts unterhalb derSchwel^-
knwerte"eathäit7und"die gründliche und äußerst kundige Auf-

^-b'ehung"de7m der Praxis immer noch äußerst schwiengm
Verhältnisses zwischen Zuwendungs- und
Haps-Marün Müller, der besonderes Augenmerk vor ;
die'Kontrolle der Einhaltung zuwendungsrechtlictter ^Neoen-
bestimmungen in Form der Vorgabe der Beachtung des Ver-

; und auf die Rückforderung von Zuwendungen legr.
Wenngleich nicht zu verkennen ist, dass die Komme^üeru^j
des §97 GWB durch Kau bereits einen enorIn,eIl, umraIlg^De
hohe'r'Qualität erreicht hat, hätte man sich doch einwemS
umfangreichere Ausführungen zu den .in der VerSabePra3as
durchaus nicht leicht zu handhabenden' sozialen und ökologi-
schen~Kriteriea gewünscht, zumal dieses^ Desiderat
beT"den-sonsdgen insoweit relevanten Vorschriften behobm
wTrd~Als'ebenfalls sehr gelungen bezeichnet werden mu
irAaltsreich'eniommeiiüerungen der §§_ 105 (Bmning)^ 108
und"132"(WWemflwn) sowie" 123 ff. (Ohrtmann). Auch ̂di
Kommentierungen der weiteren Bestimmungen eweisen^
als'Tesenswerte" Ratgeber bei vergaberechtlichen Fragesteliuii-
gen.

Dass der "Byok/Jaeger" nach fast 20 Jahren auch weiter die
"L°andschaft bereichert und die Entwicklung

beiSusst, ist bemerkenswert. Nach dem vollzogenen Generati-
onswechsel muss man um seine Zukunft rucht turcflten.

Vniversitätsprofessor Dr. Dr. h. c. (NUM) Jan Zwkow,
Speyer


